
611

Dornbirner

Gentelnbeblatt.
Erscheint jeden Sonntag — Preis: ganzjährig K 2·—, im Inland mit Postversendung K 3·30, nach Deutschland K 4·10, in das übrige
Ausland K 5·40, einzelne Nummern 10 h. — Einschaltungen kosten 12 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag

mittags kostenfrei in das Rathaus zu bringen.

Nr. 43. Sonntag, 24. Oktober 1909. 40. Jahrg.

Gewerbliche Fortbildungsschule.Kundmachungen.
Im Grunde der §§ 99b und 100 des Gesetzes vom

Die zweite diesjährige Prüfung jener Hufschmiede, welche 23. Februar 1897, R.=G.=Bl. Nr. 63, wird hiemit zur
ohne den halbjährigen Hufbeschlagkurs gehört zu haben, ein strengsten Darnachachtung kundgemacht, daß Lehrlinge
Zeugnis ihrer Befähigung zur Ausübung des Hufschmied¬ insofern sie den gewerblichen Fortbildungsunterricht noch
gewerbes erlangen wollen, findet bei der hiezu bestellten nicht mit Erfolg absolviert haben, verpflichtet sind, die be
Prüfungskommission in Innsbruck im Sinne des § 4 der stehenden allgemeinen gewerblichen Fortbildungsschulen in
Min.=Verordnung vom 27. August 1873 R.=G.=Bl. Nr. 140 der durch den Lehrplan vorgeschriebenen Weise regelmäßig
am 18. Dezember l. J. statt. zu besuchen

Die Anmeldung zu dieser Prüfung hat schriftlich läng Für jene Lehrlinge, welche den Unterricht wiederholt
stens bis Ende November l. J. bei der k. k. Statthalterei zwar aus eigenem Verschulden vernachlässigen, kannund

seitens der Gewerbebehörde auf Grund der von dem be¬zu erfolgen.Der Anmeldung ist das Zeugnis (Lehrbrief) über das treffenden Schulaufsichtsorgane erstatteten Anzeige die statuten¬
ordnungsgemäß erlernte Hufschmiedhandwerk, dann der Aus¬ oder vertragsmäßig festgesetzte Dauer der Lehrzeit verlängert
weis über eine wenigstens dreijährige Verwendung als Huf¬ werden.Eine solche Verlängerung der Lehrzeit kann von derschmiedgeselle beizulegen

Gewerbebehörde auch über Anzeige der Genossenschaft dannInnsbruck, am 7. Oktober 1909
verfügt werden, wenn der Lehrling die durch das StatuK. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg
der betreffenden Genossenschaft vorgeschriebene Lehrlings¬
prüfung nicht besteht.Städtisches Meldeamt.

Der Lehrherr hat sich die gewerbliche Ausbildung desDie Einwohneraufnahme wird von morgen Montag
Lehrlings angelegen sein zu lassen und ihm die erforderlichan in folgender Reihenfolge fortgesetzt: Gemeindeplatz, Winkel
Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienst¬gasse Viehmarktgasse, Gabelsbergerstraße, Lange Gasse
leistungen nicht zu entziehenHafnergasse, Kurze Gasse, Bündtlittenstraße, Wallgasse Der Lehrherr bezw. sein Stellvertreter ist weiters ver¬

Eulental, am Bach, Weppach, Müllergasse, Steinebach pflichtet, jenen Lehrlingen, welche den gewerblichen Fort¬
Kehlengasse, Kehlerweg, Russenweg, Schmalenegg

bildungsunterricht nicht erfolgreich absolviert haben, die zumDie Hauseigentümer und Wohnungsvermieter bezw.
Besuche des Unterrichtes erforderliche Zeit einzuräumen, sieUnterstandsgeber obiger Straßenzüge werden daran erinnert
zum Besuche der Schule zu verhalten und den regelmäßigendie im Rathause, Zimmer 1, unentgeltlich erhältlichen Melde¬
Schulbesuch zu überwachen.zettel richtig und vollständig ausgefüllt bereit zu halten Gegen zuwiderhandelnde Lehrherrn würde unnach

oder aber die nötigen Auskünfte sich von den Wohnungs sichtlich strafweise vorgegangen werden. (Geldbußenbezw. Unterstandsnehmern rechtzeitig zu verschaffen. bis zu 800 Kronen.)Wird es aus Nichtbeachtung dieser Anordnung not¬ Feldkirch, am 30. September 1909wendig, ein zweitesmal ein Gemeindeorgan zur neuerlichen
Der k. k. Statthalterei=Rat und LeiterErhebung zu bestimmen, so ist für diesen Gang eine Gebühr

von 40 h vom betreffenden Saumseligen zu entrichten. der Bezirkshauptmannschaft:
Befinden sich in einem Hause Personen, die

bereits nach den neuen Meldevorschriften mittels Aufforderung.
der vorgeschriebenen Meldezettel hieramts an¬ Am 8. d. Mts. wurde in Lustenau ein Einbruchdiebstahl
gemeldet worden sind, so wollen diese Zettel verübt, wobei der Täter ungefähr K 120·— in österreichischer,

hauptsächlich aber schweizerischer Scheidemünze entwendete.zur Vermeidung von Doppelaufnahmen dem
Jene Geschäftsleute und sonstige Personen, welche nachAufnahmebeamten vorgewiesen werden.

dem Tage des Diebstahles auffällige Beträge in ScheidemünzeTrotz dieser Bevölkerungsaufnahme besteht die Ver¬
eingenommen hätten, werden ersucht, sich beim gefertigtenpflichtung, jeden einzelnen Wohnungswechsel, jede Ankunft Gerichte zu ihrer Einvernehmung als Zeugen zu melden.und jeden Wegzug einer Person von Fall zu Fall be¬

K. k. Bezirksgericht Dornbirn, Abteilung IIIStrafvermeidung binnen 3 Tagen im städtischen Meldeamte,
Rathause Zimmer 1, zu melden am 20. Oktober 1909.Dornbirn, am 24. Oktober 1909

Furlanelli.Der Bürgermeister.


